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Würden alle sowjetischen SS-9 Raketen mit MIRV's ausgestattet, «so Wäre die Überlebensfähigkeit
unserer Minuteman-Streitmacht Mitte bis Ende der 70er Jahre praktisch gleich Null» (Verteidi-
gungsminister M. Laird). Man weiss ausserdem, dass

- die Sowjets eine verbesserte Raketenabwehrrakete testen (ein Abwehrsystem steht bereits im
Räume Moskau

- die Sowjetunion in raschem Rhythmus Raketen-U-Boote (Typ Polaris, ca. 8 pro Jahr) sowie
moderne Jagd-U-Boote produziert — die letztgenannten könnten nach 1972 eine Gefahr für die
amerikanische Raketen-U-Boot-Flotte darstellen.

Vor c/ierezzz HzzzZergz-zzzzd /urr/e Prürzde/zZ Nz'xozz Er? Afärz z/ezz EzzZifh/zzr.t, ez'zz degrczzz/cr RzzEeZe/z-

udzncArryr/ez» «SE/egzzW» pn'zzzär zzzzzz ÖVEzz/z der /CBM-Sz/or azz/zzzr/e/Uzz. (Einsatzfähig 1973 bis
1976, Preis ca. 10,8 Milliarden Dollar). Zudem sollen bald Minuteman-III- und Poseidon-Raketen
mit MIRV in Dienst gestellt werden.

Folgerungen

Ge/dhrZzdhc fCozzzdzzzzz/zozz

Die Verbindung von Mehrfachsprengköpfen und Raketenabwehr könnte in einigen Jahren einen
PrdyezzZzErch/zzg lohnend erscheinen lassen. (Kann das Gros der gegnerischen ICBM durch Mehr-
fachsprengköpfe ausgeschaltet werden, so kann eine leistungsfähige Raketenabwehr unter Um-
ständen den Vergeltungsschlag der Raketen-U-Boote stark abschwächen.) Um dies zu verhüten,
dürften beide Seiten ihre RzzVszzzzgwzzzr/rerzgzzzzgezz verstärken. Die bisherige Stabilität würde durch
eine mehr oder weniger ausgeprägte Unstabilität der atomaren Ebene abgelöst. Dar zez'gr, zzzzVzzz'e/

zzozz de« ez'KwZeZezz roze/e/ktch-a/zzerzdazzAchezz Gerpräehezz adhä/zs/.

Vorschriften über das Rechnungswesen
der schweizerischen Armee für 1969

Verwaltungsreglement für die schweizerische Armee (VR 66), Regl.51.3 und Revision 1968

- Anhang zum Verwaltungsreglement für die schweizerische Armee (VRA 66), Regl. 51.3/1 und
Revision 1968.

- Administrative Weisungen Nr. 1 des Oberkriegskommissariates, Regl. 51.3 / III 1. Januar 1966

- Administrative Weisungen Nr. 2 des Oberkriegskommissariates 1. Januar 1968

- Vorschriften über die Lieferung von Verpflegung

- Geldversorgung der Armee, Regl. 51.3 / IV 1. Januar 1966 und Nachtrag 1968

- Verzeichnis der Gemeinden und Privaten, mit denen das OKK Vereinbarungen für Truppen-
Unterkünfte abgeschlossen hat, 1. Januar 1966 und Nachtrag 1968

- Preisliste für Armeeproviant und Futtermittel des OKK, gültig ab 1. Januar 1969

- Weisungen betreffend die Meldekarte und die Bescheinigung der Soldtage gemäss Erwerbs-
ersatzordnung, gültig ab 1. April 1964, Regl. 51.3 / V

Verpflegungskredit und Richtpreise (durch OKK periodisch veröffentlicht)
Verzeichnis der Waffenplatzlieferanten (für Dienstleistungen auf Waffenplätzen)

Weisungen für Ausbildung und Organisation in Kursen im Truppenverband (WAO)
Neuausgabe 1. Januar 1966, Regl. 51.23 und Revision 1969

Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartements über die Reparatur des Militärschuhwerks,
gültig ab 1. Juni 1964 (MA 1964 / 169) und 29. September 1967 (MA 1967 / 117)

Tankstellenverzeichnis des OKK, gültig ab 1. Juli 1965, Regl. 51.3 / II
Vorschriften über Militärtransporte, Regl. 52.34, 1. Januar 1964 und Revision 1968.

292


	Vorschriften über das Rechnungswesen der schweizerischen Armee für 1969

